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Bisherige Fassung Neue Fassung

1. Allgemeine Bestimmungen 1. Allgemeine Bestimmungen

§ 3

Veröffentlichungen der Gesellschaft 
erfolgen, soweit und solange auf Grund 
des Aktiengesetzes zwingend 
erforderlich im �Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung�. Im Übrigen erfolgen 
Veröffentlichungen der Gesellschaft 
entsprechend den jeweils 
anzuwendenden Rechtsvorschriften. Zur 
vollständigen Information der Aktionäre 
sind sämtliche Veröffentlichungen auch 
auf der Website der Gesellschaft im 
Internet zur Verfügung zu stellen.

§ 3

Veröffentlichungen der Gesellschaft 
erfolgen, soweit und solange auf Grund 
des Aktiengesetzes zwingend 
erforderlich, in der elektronischen 
Verlautbarungs- und Informations-
plattform des Bundes (EVI). Im Übrigen 
erfolgen Veröffentlichungen der 
Gesellschaft entsprechend den jeweils
anzuwendenden Rechtsvorschriften. Zur 
vollständigen Information der Aktionäre 
sind sämtliche Veröffentlichungen auch 
auf der Website der Gesellschaft im 
Internet zur Verfügung zu stellen.


